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Kurzfassung

Wir stellen eine Methode zur Ermittlung der Risikobilanz autonomer Fahrzeuge im Vergleich zu
durchschnittlicher menschlicher Fahrleistung vor, welche für Kunden (insbesondere Fahrzeug-
halter und Fahrzeugzulasser) anwendbar ist. Mithilfe unserer Methode werden Systemtests zur
Prüfung von autonomen Fahrzeugen entwickelt und die zugehörigen Testergebnisse bewertet.
Im Rahmen von zwei Fallstudien erproben wir unsere Methode und stellen die Ergebnisse vor.

1 Einleitung

Die bisherige Praxis auf öffentlichen Teststrecken für autonomes Fahren in Deutschland besteht
darin, dass im selbstfahrenden Fahrzeug stets ein Begleiter (auch Steward oder Operator ge-
nannt) anwesend ist, um nötigenfalls in riskanten Situationen eingreifen zu können (dies ergibt
sich aus den Paragraphen 1a und 1b des Straßenverkehrsgesetzes). Allerdings passierte am 28.
Mai 2021 ein Gesetzentwurf den Bundesrat, der autonome Fahrzeuge der Stufe 4 bei Erfüllung
einiger Zulassungskriterien grundsätzlich im öffentlichen Straßenverkehr gestattet.1 Außerdem
begann Waymo am Ende des letzten Jahres in Phoenix, Arizona den Betrieb autonomer Fahr-
zeuge ohne Begleiter im öffentlichen Straßenverkehr.2

Der Fahrzeughalter und der Begleiter (Fahrzeugführer) haften für Personen- und Sachschä-
den, welche beim Betrieb des Fahrzeugs entstehen können. Ist die Ursache für obige Schäden
ein Produktfehler des Fahrzeugs, haftet der Hersteller [1].

Langfristig sollen autonome Fahrzeuge ohne Begleiter auskommen, damit für diesen keine
Personalkosten anfallen und ihr Betrieb im Rahmen von Transportdienstleistungen wirtschaft-
lich ist. Hieraus ergeben sich zwei Fragen:

1. Aus Sicht des Zulassers: Wie ist zu prüfen und zu bewerten, dass ein autonomes Fahrzeug
für die Zulassung zum Straßenverkehr geeignet ist?

2. Aus Sicht des Halters: Wie ist das verschobene Haftungsrisiko einzuschätzen, welches
sich durch den Wegfall des Fahrzeugführers vermutlich zum Halter und Hersteller hin
verschieben wird (so vermuten es Stöber, Möller und Pieronczyk [1])? Wie sicher ist das
Fahrzeug tatsächlich im Betrieb?

*Gefördert durch das BMVI-Projekt Entwicklung und Evaluierung eines ÖPNV-on-demand-Angebots mit autonomen Fahr-
zeugen im öffentlichen Personennahverkehr in ländlichen Regionen (NAF-Bus), Förderkennzeichen 16AVF2018H.

1https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/gesetz-zum-autonomen-fahren.html (Zugriff:
17. Juni 2021).

2https://www.reuters.com/article/us-waymo-autonomous-phoenix-idUSKBN26T2Y3 (Zugriff: 27.
April 2021).
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Aus beiden Fragen ergibt sich der Bedarf einer für Kunden (neben Haltern und Zulassern ist
diese Arbeit zumindest indirekt auch für Versicherer relevant; an Hersteller richtet sich die-
se Arbeit explizit nicht) anwendbare Methode, das von autonomen Fahrzeugen ausgehende
Risiko zu prüfen und zu bewerten. Eine naive Methode ist es, mit dem Fahrzeug (inklusive Be-
gleiter) eine gewisse Zahl von Kilometern im öffentlichen Verkehr zurückzulegen und die dabei
auftretenden Sach- und Personenschäden aufzuzeichnen. Die Anzahl der Schädigungen divi-
diert durch die Fahrleistung ergibt eine Fehlerrate. Ist diese Fehlerrate gering genug, wäre dies
ein Argument für den Einsatz des autonomen Fahrzeugs. Was jedoch ist genug? Im Bericht der
Ethikkommission [2] besagt die zweite Regel, dass die Zulassung von automatisierten Syste-
men nur vertretbar sei, wenn sie im Vergleich zu menschlichen Fahrleistungen zumindest eine
Verminderung von Schäden im Sinne einer positiven Risikobilanz verspreche. Eine notwendige
Bedingung ist daher, dass die Schadensrate des autonomen Fahrzeugs geringer ist als die eines
durchschnittlichen menschlichen Verkehrsteilnehmers.

Eine Ausprägung von Schäden ist das tödliche Verunglücken von Fahrzeugbenutzern im
Straßenverkehr in Deutschland. Bäumer et al. schätzen die Verunglücktenrate3 in Deutschland
im Jahr 2014 auf durchschnittlich 3 Personen pro 109 Fahrzeugkilometer (vergleiche [3, Ab-
schnitt 4.4]). Dies interpretieren wir als das durchschnittliche Risiko menschlicher Fahrleistung
(beschränkt auf das tödliche Verunglücken). Um mit einem Konfidenzbereich von 95 % statis-
tisch signifikant nachzuweisen, dass von einem autonomen Fahrzeug höchstens ein Risiko von
0,3 tödlich verunglückten pro 109 Fahrzeugkilometer ausgeht (das autonome Fahrzeug wäre
nach diesem Maß mindestens 90 % sicherer), müsste dieses Fahrzeug circa 1010 km im typi-
schen Straßenverkehr zurücklegen, ohne dabei einen einzigen Menschen tödlich zu verletzen
(gemäß Kalra und Paddock [4, Gleichung (2)]). Unter der realistischen Annahme, dass während
des Nachweises doch Menschen tödlich verunglücken würden, erhöhte sich die zu erbringende
Fahrleistung noch einmal deutlich. Selbst wenn 100 baugleiche Fahrzeuge 24 Stunden pro Tag
und 365 Tage im Jahr mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 km h−1 die Fahrleistung
unter sich aufteilten, benötigten sie rund 380 Jahre für diese Aufgabe. Ein Sicherheitsnachweis
auf diese Art ist unpraktikabel.

In dieser Arbeit schlagen wir daher als praktikable Alternative vor, riskante Verkehrssitua-
tionen bewusst herbeizuführen – statt aktiv mit (Test)Fahrzeugen Fahrleistung zu erbringen
und auf das Eintreten solcher Situationen zu hoffen – und das Verhalten des autonomen Fahr-
zeugs dabei zu beobachten und zu bewerten. Werden diese Situationen wie ein Test gestaltet
und anschließend vom Fahrzeug bestanden, so erhöht dies das Vertrauen in die Sicherheit des
Fahrzeugs. Schlagen die Tests jedoch fehl, ist dies ein Indiz für ein erhöhtes Risiko.

Die Hauptbeiträge dieser Arbeit sind:

1. Entwicklung einer Methodik zur Erstellung von Systemtests relevant für Halter und Zu-
lasser von autonomen Fahrzeugen

2. Entwicklung einer Methodik zur Bewertung der Resultate obiger Systemtests

3. Angabe von Systemtests, die mittels der obigen Methodik entstanden

4. Angabe von Testergebnissen obiger Systemtests im Rahmen von 2 Fallstudien, einschließ-
lich ihrer Bewertung

2 Methodik

2.1 Zweck und Abgrenzung

Die Rollen in der Zielgruppe unserer Methodik sind Fahrzeugzulasser und Fahrzeughalter. Ihr
Interesse ist es, das spezifisch von autonomen Fahrzeugen (im Vergleich zu Fahrzeugen, die von
Menschen geführt werden) ausgehende Risiko zu beurteilen. Ihre Fähigkeiten beschränken sich
darauf, das autonome Fahrzeug als Black Box zu betrachten, das heißt sie haben nicht die Fä-
higkeiten und Kapazitäten des Herstellers, einzelne Komponenten und deren Implementierung

3Anzahl verunglückter Kfz-Benutzer pro Kfz-Inlandsfahrleistung.
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zu betrachten. Dazu passend stellen wir in dieser Arbeit Systemtests vor, welche das Verhalten
des Steuerungsprogramms4 von autonomen Fahrzeugen hinsichtlich ihrer Verkehrssicherheit
prüfen. Es handelt sich um Systemtests, weil sie für Zulasser und Halter ohne Kenntnis und
Zugriff auf innere Komponenten durchführbar sind. Im Fokus der Tests steht nur das Steue-
rungsprogramm, denn wir nehmen an, dass das Verkehrsverhalten eines autonomen Fahrzeugs
primär durch dessen Steuerungsprogramm geprägt wird. Andere sicherheitsrelevante Aspekte
von autonomen Fahrzeugen, insbesondere jene, die sie mit nichtautonomen Fahrzeugen teilen,
betrachten wir in dieser Arbeit nicht.

2.2 Skizze

In der Einleitung sprachen wir vom Herbeiführen riskanter Verkehrssituationen. Welche genau
sind die für autonome Fahrzeuge riskanten Verkehrssituationen? Uns ist keine erschöpfende
Aufzählung solcher Situationen bekannt. Jedoch kennen wir eine Möglichkeit, eine Reihe min-
destens zu prüfender Situationen herzuleiten. Basierend auf Regel 2 des Berichts der Ethikkom-
mission [2] ergibt sich nämlich: Die Risikobilanz autonomer Fahrzeuge muss für jene Verkehrs-
situationen, die für menschliche Fahrer riskant sind, im Vergleich zu menschlicher Fahrleistung
strikt positiv ausfallen. Wäre dem nicht so, das heißt wäre die Risikobilanz autonomer Fahrzeu-
ge im Vergleich zu menschlicher Fahrleistung bestenfalls neutral, dann folgt, dass autonome
Fahrzeuge im Vergleich zu menschlicher Fahrleistung keine positive Gesamtrisikobilanz auf-
weisen. Dies wäre ein Widerspruch zu Regel 2 des Ethikkommissionsberichts [2] und stünde
daher der Einführung von autonomen Fahrzeugen in den öffentlichen Verkehr entgegen. Das
heißt: Es muss nachgewiesen werden, dass autonome Fahrzeuge in für die menschliche Fahr-
leistung riskanten Verkehrssituationen eine strikt positive Risikobilanz aufweisen. Andere Risi-
kofaktoren, beispielsweise nur für autonome Fahrzeuge relevante Risikofaktoren, müssen zwar
aus Sicht von Zulassern und Haltern betrachtet werden, sind jedoch nicht Teil dieser Arbeit.

Was für menschliche Fahrzeugführer riskant ist, leiten wir aus der Straßenverkehrsunfall-
statistik [5] ab. Darin werden alle polizeilich erfassten Unfälle mit Personenschaden aufgeführt.
Neben der Zahl und der Schwere der Schädigungen wird auch notiert, welche Ursachen den
jeweiligen Unfälle zugrunde lagen. Für die Einordnung stehen 79 verschiedenen Ursachen (sie-
he [5, S. 13 ff.]) zur Verfügung. Wir gruppieren die verzeichneten Verkehrsunfälle nach gleicher
Ursache und betrachten pro Gruppe, wie sich die Schwere der Personenschäden, das heißt die
Zahl der leichten Verletzungen, schweren Verletzungen und tödlichen Verletzungen, verteilt.
Daraus folgern wir, mit welcher Schwere Unfallfolgen einer solchen Gruppe durchschnittlich
einhergehen. Die durchschnittliche, also gewissermaßen die zu erwartende Schwere von Unfäl-
len einer bestimmten Ursache, ist eine wichtige Komponente, um anhand der Risikobewertung
nach ISO 26262 [6, Teil 3] eine Risiko-Kategorisierung der menschlichen Fahrleistung bei Unfäl-
len mit bestimmten Unfallursachen vorzunehmen. Zusammengefasst: Mithilfe der ISO-26262-
Risikoanalyse und der Straßenverkehrsunfallstatistik können wir Unfallszenarien mit bekann-
ten Ursachen in Risiko-Kategorien einteilen.

Diese Unfallszenarien mit ihren zugewiesenen Risiko-Kategorien sind der Vergleichsmaß-
stab den wir nutzen, um die Risikobilanz von autonomen Fahrzeugen um Vergleich zu mensch-
licher Fahrleistung zu bewerten. Besteht ein autonomes Fahrzeug ein Szenario, das bei mensch-
licher Fahrleistung mit einem hohen Risiko einhergeht, ist dies ein positiver Beitrag zur Gesamt-
bilanz. Versagt es in einem Szenario, das bei menschlicher Fahrleistung mit einem vernachläs-
sigbaren Risiko korrespondiert, so ergibt sich hier ein negativer Beitrag zur Gesamtbilanz. Auf
die Behandlung in den anderen Fällen gehen wir in Abschnitt 2.6 ein.

Existieren unter den Einzelbeiträgen zur Risikobilanz sowohl positive, als auch negative, so
ist im Einzelfall zu prüfen, ob für jeden negativen Beitrag ein geeigneter positiver Beitrag zur
Aufrechnung der zu erwartenden Personenschäden vorhanden ist. Dies halten wir im Rahmen
der 9. Regel des Ethikkommissionsberichts [2] für vertretbar. Bleiben nach diesen Erwägungen
negative, nicht aufrechenbare Beiträge bestehen, so sehen wir die notwendige Bedingung für
die Einführung von autonomen Fahrzeugen (Regel 2) als nicht erfüllt an. Konnten jedoch alle

4Hierunter verstehen wir jenes System (beziehungsweise Systeme), welches die Fahrzeugumgebung inklusive an-
derer Verkehrsteilnehmer und der Verkehrsinfrastruktur erfasst, verarbeitet, interpretiert, daraus Schlüsse für die Fahr-
zeugführung (Längs- und Querführung) zieht, und diese dann veranlasst. Siehe auch Tabelle 1.
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negativen Beiträge verrechnet werden, beziehungsweise gab es von vornherein keine, so be-
trachten wir Regel 2 nicht als verletzt. Ob diese Regel auch als erfüllt betrachtet werden kann, ist
nicht allein auf Basis unserer Methode zu entscheiden. Eine positive Risikobilanz nach unserer
Methode ist lediglich ein Indiz für die Erfüllung von Regel 2 und bedarf weiterer Argumente.

2.3 Risikoanalyse nach ISO 26262

Die Risikoanalyse nach ISO 26262 [6] beginnt damit, dass der Untersuchungsgegenstand (item [6,
Teil 1, Def. 1.69]) definiert und abgegrenzt wird. In diesem Fall ist der Untersuchungsgegen-
stand einerseits das Steuerungsprogramm eines modellhaften autonomen Fahrzeugs (siehe Ta-
belle 1) und andererseits im Vergleich dazu die durchschnittliche menschliche Fahrleistung
(diese definieren wir nicht explizit, sondern setzen auf ein implizites Verständnis).

Tabelle 1: Definition des Untersuchungsgegenstandes »Steuerungsprogramm eines modellhaf-
ten autonomen Fahrzeugs« (SAE-Level 4–5) gemäß ISO 26262.

Zweck Sicherer und komfortabler Transport von Personen
(Fahrgästen) von einem Ort zu einem anderen Ort im
öffentlichen Straßenverkehr.

Funktionen Fahrzeugsteuerung, Geschwindigkeitsregelung

Kurz-, mittel- und langfristige Routenplanung

Wahrnehmung und Verständnis der näheren Fahr-
zeugumgebung, insbesondere des Geländes, der Ver-
kehrsinfrastruktur und anderer Verkehrsteilnehmer

Anforderungen Einhalten der Verkehrsregeln

Für Fahrgäste und andere Verkehrsteilnehmer siche-
re und komfortable Fahrweise

Abhängigkeiten
und Interaktionen
mit der Umwelt

Koordination mit anderen Verkehrsteilnehmern und
Verkehrsleitinfrastruktur

Grundsätzlich sind alle Umweltbedingungen zuläs-
sig, mit Ausnahme etwa von starkem Regen, star-
kem Schneefall, Eis oder Schnee auf der Strecke, star-
kem Wind oder Sturm, Staub oder Nebel oder Dampf
auf der Strecke und extremen Temperaturen (je nach
Fahrzeug entfallen manche Bedingungen hiervon,
beziehungsweise kommen neue Bedingungen hin-
zu).

Abhängigkeiten
und Interaktionen
mit anderen Items

Sensoren, welche die nähere Umgebung in hinrei-
chendem Umfang, Qualität und Geschwindigkeit er-
fassen

Ist der Untersuchungsgegenstand definiert, gilt es das von ihm ausgehende Risiko (risk [6,
Teil 1, Def. 1.99]) zu beurteilen. Dazu fehlen uns jedoch noch einige Grundbegriffe des Risiko-
managements nach ISO-26262:

• Gefährdung (hazard [6, Teil 1, Def. 1.57]): Eine potentielle Schadensquelle, ausgelöst durch
fehlerhaftes Verhaltendes Untersuchungsgegenstands.

• Betriebssituation (operational situation [6, Teil 1, Def. 1.83]): Ein Szenario, welches während
des Betriebs des Fahrzeugs eintreten kann.

• Gefährliches Ereignis (hazardous event [6, Teil 1, Def. 1.59]): Eine Kombination aus einer
Gefährdung und einer Betriebssituation.
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• Schweregrad (severity [6, Teil 1, Def. 1.120]): Ein Schätzwert für das Ausmaß an Personen-
schäden, die bei einem gefährlichen Ereignis entstehen können. Er wird in eine der vier
Klassen S0–S3 eingeteilt.

• Häufigkeit (exposure [6, Teil 1, Def. 1.37]): Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich das Fahr-
zeug während seines Betriebs in jener Betriebssituation befindet, die Grundlage für ein
gefährliches Ereignis ist. Sie wird in einer der fünf Klassen E0–E4 eingeteilt.

• Beherrschbarkeit (controllability [6, Teil 1, Def. 1.19]): Die Fähigkeit, eines gefährlichen Er-
eignisses zugeordnete Personenschäden durch zeitnahe Reaktionen involvierter Personen
abzuwenden. Sie wird eine der vier Klassen C0–C3 eingeteilt.

• ASIL (Automotive-Safety-Integrity-Level [6, Teil 1, Def. 1.6]): Eine vier5 Level umfassende
Skala, aus der sich notwendigerweise zu erfüllende Anforderungen der ISO 26262 und
anzuwendende Sicherheitsmaßnahmen ergeben, um inakzeptables Restrisiko zu vermei-
den. D ist das strengste und A das am wenigsten strenge Level.

Die ISO 26262 definiert Risiko als die Kombination aus der Schwere eines Personenscha-
dens (harm [6, Teil 1, Def. 1.56]) und der Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Personenschadens.
Das Problem der Ermittlung des vom Untersuchungsgegenstand (als Ganzes) ausgehenden Ri-
sikos wird in Teilprobleme zerlegt. Mithilfe von Risikoanalysetechniken wird versucht, eine
möglichst vollständige Auflistung der zum Untersuchungsgegenstand gehörigen gefährlichen
Ereignisse zu ermitteln. Zu jedem gefährlichen Ereignis werden die drei Parameter Schwere-
grad, Häufigkeit und Beherrschbarkeit ermittelt. Ergibt sich, dass mindestens einer der Para-
meter den jeweiligen Nullwert annimmt, bewertet die ISO 26262 das Risiko als vernachlässig-
bar (kein ASIL vergeben). Anderenfalls ist das Risiko nicht vernachlässigbar und ein ASIL wird
vergeben (siehe Tabelle 4 der ISO 26262 [6, Teil 3]). Das ASIL QM steht dabei für ein akzep-
tables Risiko, das keiner gesonderten6 Reduktion bedarf. Das ASIL A hingegen kennzeichnet
inakzeptables Risiko und fordert geringe Risikoreduktionsmaßnahmen (RRM) ein. Das ASIL
D kennzeichnet ebenfalls inakzeptables Risiko und fordert hohe RRM ein. Die ASIL B und C
stellen Zwischenstufen dar. Erst wenn alle geforderten RRM aller gefährlichen Ereignisse um-
gesetzt werden, gilt das von den gefährlichen Ereignissen ausgehende Restrisiko als akzeptabel.
Aus der erfolgreichen Behandlung der Teilprobleme ergibt sich insgesamt, dass das vom gan-
zen Untersuchungsgegenstand ausgehende Restrisiko als akzeptabel einzustufen ist.

2.4 Straßenverkehrsunfalldaten und gefährliche Ereignisse

Die Straßenverkehrsunfallstatistik beinhaltet Angaben zu Unfällen, Beteiligten, Fahrzeugen,
Verunglückten und Unfallursachen. Ihr Zweck ist es, bundesweit vergleichbare Daten zum Stra-
ßenverkehrsunfallgeschehen zu erfassen [7].

Der Jahresbericht zu den Verkehrsunfällen des Jahres 2014 [5, S. 13 ff.] listet in seinen me-
thodischen Erläuterungen 79 Unfallursachen auf.7 Der für uns relevante Teil umfasst Fehler der
Fahrzeugführer (die Nummern 8–49) und allgemeine Unfallursachen (die Nummern 70–89).
Beispiele für Fehler der Fahrzeugführer sind etwa ungenügender Sicherheitsabstand (Nr. 14),
Fehler beim Überholtwerden (Nr. 23) und falsches Verhalten gegenüber Fußgängern an Fußgän-
gerüberwegen (Nr. 38). Für die allgemeinen Unfallursachen sind etwa Glätte oder Schlüpfrig-
keit der Fahrbahn aufgrund von Laub und Lehm (Nr. 74), mangelhafte Beleuchtung der Straße
(Nr. 78) und Wild auf der Fahrbahn (Nr. 86) Beispiele.

Die Unfallursachen der Straßenverkehrsunfallstatistik verwenden wir als Grundlage um
durch Brainstorming gefährliche Ereignisse zu ermitteln, die zu einem Unfall eben dieser Ursa-
che führen können. Jede so entstandene Situation muss vier Kriterien erfüllen.

5In dieser Arbeit zählen wir QM als fünftes Level mit.
6Das heißt keine Maßnahmen, die über gewöhnliches Qualitätsmanagement hinausgehen.
7Wir nutzen die deutsche Unfallstatistik, weil wir uns mit der Zulassung und Haltung von autonomen Fahrzeugen

im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland beschäftigen. Das Bezugsjahr ist 2014, weil die Zahl der Fahrerassist-
zensysteme im Fahrzeugbestand jenen Jahres noch gering ist (siehe auch https://www.adac.de/infotestrat/
technik-und-zubehoer/fahrerassistenzsysteme/fakten_fuer_experten/default.aspx [Zugriff: 18.
Juni 2021]) und so ein prototypischer Vergleich von autonomer Fahrleistung mit (nahezu) rein menschlicher Fahrleis-
tung ermöglicht wird.
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• Vergleichbarkeit: Das gefährliche Ereignis gilt für das Steuerungsprogramm eines modell-
haften autonomen Fahrzeugs, als auch für menschliche Fahrleistung.

• Eignung: Im Rahmen der beiden Fallstudien (siehe Abschnitt 3) ist das gefährliche Er-
eignis für die konkreten Fahrzeugmodelle EZ10 von Easymile und ARMA von Navya
anwendbar (hinsichtlich des Funktionsumfangs).

• Durchführbarkeit: Aus den Situationen lassen sich auf dem Gelände des GreenTec Cam-
pus und auf der Insel Sylt (siehe Fallstudien) durchführbare Testfälle ableiten.

• Einverständnis: Die Betreiber der Fahrzeuge (GreenTec Campus und die Sylter Verkehrs-
betriebe) sind mit der Durchführung von aus den Situationen abgeleiteten Testfällen ein-
verstanden.

In Tabelle 2 findet sich das Ergebnis unseres Brainstormings.
Die für uns relevanten gefährlichen Ereignisse sind nun bekannt. Der nächste Schritt ist es,

die zugehörigen ASIL zu bestimmen. Hierfür benötigen wir drei Informationen:

• Beherrschbarkeit des gefährlichen Ereignisses

• Schweregrad des gefährlichen Ereignisses

• Häufigkeit der zugrundeliegenden Betriebssituation (des gefährlichen Ereignisses)

Die Beherrschbarkeitsklasse setzen wir pauschal und pessimistisch auf C3, weil ein Fahrgast
eines autonomen Fahrzeugs des SAE-Automatisierungsgrades [8] 4 oder 5 (wie bei unserem
Modellfahrzeug der Fall) explizit von dessen Steuerung und Überwachung entbunden ist.

Den Schweregrad leiten wir aus der Straßenverkehrsunfallstatistik (StVU) ab. Zu einem ge-
fährlichen Ereignis kennen wir die motivierende Unfallursache. Durch eine Analyse der StVU
ist uns die Zahl der in Unfällen dieser Ursache leichtverletzten, schwerveletzten und getöteten
Personen bekannt.8 Die relativen Anteile an unverletzten, leichtverletzten, schwerverletzten
und getöteten Personen zu einer Unfallursache interpretieren wir als die Wahrscheinlichkeit,
bei einem Unfall dieser Ursache entsprechend zu verunglücken (für die detaillierte Berechnung
der relativen Häufigkeiten siehe Abschnitt 2.5). Liegt die Wahrscheinlichkeit bei einem Unfall
einer bestimmten Ursache zu sterben bei mindestens 10 %, weisen wir gemäß ISO 26262 [6,
Teil 3, Anhang B] der Unfallursache, und damit auch dem abgeleiteten gefährlichen Ereignis,
den Schweregrad S3 zu. Ist die Wahrscheinlichkeit getötet zu werden geringer als 10 %, aber
die Wahrscheinlichkeit für eine schwere Verletzung mindestens 10 %, ergibt sich der Schwere-
grad S2. Ist der Schweregrad weder S3 noch S2 und liegt die Wahrscheinlichkeit einer leichten
Verletzung bei mindestens 10 %, folgt der Schweregrad S1. An anderen Fällen (also bei einer
Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 % unverletzt zu bleiben) erhält das gefährliche Ereignis
den Schweregrad S0.

Für die Ermittlung der Häufigkeit einer Betriebssituation, welche einem gefährlichen Ereig-
nis zugrunde liegt, bedienen wir uns wiederum der ISO 26262 [6, Teil 3, Anhang B], denn dort
sind bereits zahlreiche Betriebssituationen samt Häufigkeitsklasse aufgeführt. Für Betriebssi-
tuationen aus Tabelle 2, die nicht in der ISO 26262 aufgeführt sind, suchen wir Betriebssitua-
tionen heraus, welche unserer Einschätzung nach ähnlich häufig vorkommen und übernehmen
anschließend deren Häufigkeitsklasse. Dies ist zum Beispiel bei den Betriebssituationen zu den
Unfallursachen 27 und 38 der Fall.

Sind die drei oben erwähnten Parameter bestimmt (wobei der Grad der Beherrschbarkeit
mit C3 bereits feststeht), erfolgt mithilfe von Tabelle 3 die Ermittlung des entsprechenden ASIL.

8Dabei gilt eine durch einen Unfall verletzte Personen als getötet, falls sie innerhalb von 30 Tagen an den Folgen des
Unfalls stirbt; sie gilt als schwerverletzt, falls sie unmittelbar zur stationären Behandlung (mindestens 24 Stunden) in
ein Krankenhaus aufgenommen wird und als leichtverletzt gilt sie in den übrigen Fällen.
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Tabelle 3: Angabe der ISO 26262 ASIL, nach Festlegung der Beherrschbarkeit auf Klasse C3, in
Abhängigkeit des Schweregrades (Zeilen) und der Häufigkeit (Spalten).

E1 E2 E3 E4

S1 QM QM A B
S2 QM A B C
S3 A B C D

2.5 Ermittlung des Schweregrades der gefährlichen Ereignisse

Den Schweregrad von gefährlichen Ereignissen leiten wir aus der StVU9 ab. Die gefährlichen
Ereignisse ergeben sich jeweils aus einer Unfallursache der StVU. Zu jedem polizeilich erfass-
ten Unfall (dies ist die Erhebungseinheit der StVU) werden, soweit durch Polizeibeamte vor Ort
feststellbar, Unfallursachen aufgezeichnet. Für den Unfall als solchen können bis zu zwei allge-
meine Unfallursachen (Nr. 70–89) erfasst werden. Hinzu kommen pro Beteiligtem10 bis zu drei
personenbezogene Fehlverhalten (Nr. 1–69). Weiterhin wird pro Unfall die Anzahl der getöte-
ten, der schwerverletzten und der leichtverletzten Personen notiert. Pro Unfallbeteiligtem wird
zusätzlich dessen Unfallfolgen (also ob er un-, leicht-, schwerverletzt ist oder getötet wurde),
die Zahl der verletzten, beziehungsweise getöteten Mitfahrer und die Zahl der Benutzer des
Fahrzeugs des Beteiligten verzeichnet. Anschaulich ergeben sich Unfalldaten, wie sie in den
Tabellen 4 und 5 zu sehen sind.

Tabelle 4: Fiktiver Auszug aus der StVU mit den für uns relevanten und zu einem Unfall ge-
hörigen Merkmalen. UID identifiziert eindeutig einen Unfall. UUrsache{1, 2} kennzeichnen die
primäre und die sekundäre allgemeine Unfallursache. UGetoe, USchwer und ULeicht stehen
jeweils für die Anzahl der Getöteten, der Schwerverletzten und der Leichtverletzten.

UID UUrsache1 UUrsache2 UGetoe USchwer ULeicht

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 83 84 2 3 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabelle 5: Fiktiver Auszug aus der StVU mit den für uns relevanten und zu den beteiligten eines
Unfalls gehörigen Merkmalen. UID identifiziert eindeutig einen Unfall. BID identifiziert pro
Unfall eindeutig einen Beteiligten. BUrsache{1, 2, 3} kennzeichnen primäres, sekundäres und
tertiäres personenbezogenes Fehlverhalten. BUnfallf steht für die Unfallfolge, die der Beteiligte
selbst erlitt, BMitf für die Zahl der verletzten oder getöteten Mitfahrer und BFzBenutz für die
Zahl der Fahrzeugbenutzer des Fahrzeugs des Beteiligten.

UID BID BUrsache1 BUrsache2 BUrsache3 BUnfallf BMitf BFzBenutz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 1 12 1 – 1 3 4
10 2 13 – – 1 4 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Um nun den Schweregrad eines gefährlichen Ereignisses zu ermitteln, gehen wir grob11 wie
folgt vor:

9Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Straßenverkehrsunfälle, 2014, eigene Berechnun-
gen.

10Auszug aus den methodischen Erläuterung zu der StVU [5, S. 12]: »Als Beteiligte an einem Straßenverkehrsunfall
werden alle Fahrzeugführer oder Fußgänger erfasst, die selbst - oder deren Fahrzeug - Schäden erlitten oder hervorge-
rufen haben. Verunglückte Mitfahrer zählen somit nicht zu den Unfallbeteiligten.«

11Die Details können wir der Implementierung des Analyseprogramms entnehmen, welches wir dem zu-
ständigen Forschungsdatenzentrum zur Ausführung übermittelten, siehe https://github.com/ypotdevin/
severity-unfallstatistik.
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1. Wir schränken die Daten auf Unfälle ein, bei denen der Hauptverursacher ein Fahrzeug
eines Typs führt, der vermutlich in der Zukunft vollautomatisierbar ist.

2. Wir berechnen pro Unfall eine untere Schranke für die Zahl der durch diesen Unfall ge-
fährdeten Verkehrsteilnehmer.

3. Pro Unfallursache u der 79 Unfallursachen:

(a) Wir wählen genau die Unfälle aus, welche u als eine Ursache nennen.

(b) Unter jenen Unfällen summieren wir jeweils die Zahlen der Leichtverletzten (Lu),
der Schwerverletzten (Su), der Getöteten (Getu) und der Gefährdeten (Gefu) unter-
einander auf und berechnen anschließend die Quotienten Lu

Gefu
, Su

Gefu
und Getu

Gefu
.

(c) Wir interpretieren die oben berechneten Quotienten als die Wahrscheinlichkeit, bei
einem Unfall der Ursache u eine der jeweiligen Unfallfolgen zu erleiden und weisen
dann, wie in Abschnitt 2.4 beschrieben, u den passenden Schweregrad zu.

(d) Den für u bestimmten Schweregrad weisen wir allen auf u basierenden gefährlichen
Ereignissen zu.

Die in Nummer 1 getroffene Einschränkung auf »vermutlich zukünftig automatisierbare
Fahrzeuge« begründen wir damit, dass wir nur jene Unfälle betrachten wollen, die so prinzipi-
ell auch für autonome Fahrzeuge relevant, beziehungsweise diesen zuzurechnen sind. Unfälle,
die durch Verkehrsteilnehmer einer anderen Art der Verkehrsbeteiligung verursacht wurden,
sollen die errechneten Kennzahlen nicht verfälschen. Im Detail verstehen wir unter »vermut-
lich zukünftig automatisierbar« alle Kraftfahrzeuge12 (Art der Verkehrsbeteiligung mit Schlüs-
selnummern 1–59, siehe [5, S. 18 f.]), nicht jedoch motorisierte Zweiräder (Schlüsselnummern
1–15). Letztere schließen wir aus, weil wir zurzeit keinen Markt für autonome motorisierte
Zweiräder sehen, da unserer Einschätzung nach die Gründe für das Fahren eines Motorrads
hauptsächlich emotionaler Natur (Fahrspaß etc.) sind, Menschen daher Motorräder selbst fah-
ren wollen. Ebenso schließen wir, aus offensichtlichen Gründen, Fußgänger und sonstige Fahr-
zeuge aus (Schlüsselnummern 71–93). Zu Schienenfahrzeugen (Schlüsselnummern 61, 62) sei
jedoch erwähnt: Eine Vollautomatisierbarkeit dieser Fahrzeuge halten wir für durchaus realis-
tisch. Dennoch betrachten wir Schienenfahrzeuge nicht in dieser Arbeit, weil sie eine andere
Methodik zur Risikobewertung erfordern.

Die ISO 26262 fordert bei der Ermittlung des Schweregrades eines gefährlichen Ereignisses
die Auswirkungen auf jede potentiell gefährdete Person zu betrachten (vergleiche [6, Klau-
sel 7.4.3.2, Notiz 1]). Es ist demnach erforderlich anzugeben, welcher Personenkreis als durch
einen Unfall gefährdet gilt. Allerdings ist dabei nur auf Personenschäden zu achten – Unfälle
mit nur Sachschäden brauchen nicht betrachtet zu werden. Die folgenden drei Regeln nutzen
wir, um aus der StVU die durch einen Unfall gefährdeten Personen zu ermitteln. Erstens: Al-
le im Rahmen eines Unfalls verletzten Personen (inklusive der Getöteten) gelten als gefährdet.
Dies schließt insbesondere verletzte Fußgänger ein. Zweitens: Ist mindestens ein Benutzer13

eines Fahrzeugs verletzt, gelten alle Benutzer des Fahrzeugs ebenfalls als gefährdet. Drittens:
Alle Benutzer eines Fahrzeugs, welches mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstößt und ver-
unfallt, gelten als gefährdet.

Da unverletzte Fußgänger nicht in der StVU erfasst werden, sind sie nicht Teil des obigen
Regelwerks. Außerdem lassen es unsere Ressourcen nicht zu, die 230466 für uns relevanten Un-
fälle im Einzelfall zu beurteilen, weshalb die Regeln ausschließlich allgemein formuliert sind.
Die Zahl der tatsächlich gefährdeten Personen wird damit systematisch unterschätzt (dies ist
der Grund für die Formulierung »untere Schranke« in Nummer 2), was jedoch hinnehmbar ist,
da so die in Nummer 3 berechneten Wahrscheinlichkeiten überschätzt werden (vergleiche [6,
Klausel 7.4.3.1, Notiz]).

12Hierunter fallen insbesondere schwere Fahrzeuge wie Kraftomnibusse oder Lastkraftwagen. Da die ISO 26262 seit
ihrer Überarbeitung im Jahr 2018 auch für solche Fahrzeuge anwendbar ist, halten wir unsere Methodik für kompatibel.

13Verletzte und unverletzte Personen in und auf dem Fahrzeug, vergleiche [5, S. 12].
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2.6 Testerstellung und -bewertung

Wie gefährliche Ereignisse zu bestimmen und zu bewerten sind, wurde in den Abschnitten
2.3–2.5 beschrieben. Die nächsten und letzten Schritte sind das Generieren von Testfällen (auf
Basis der gefährlichen Ereignisse), ihre Durchführung, die Bewertung der Einzeltestergebnisse
und die Zusammenfassung der Einzeltestergebnisse zu einem Gesamtergebnis.

Da gefährliche Ereignisse Situationen beschreiben, die auf Ebene des Fahrzeugs zu beobach-
ten sind (im Vergleich zur Ebene der Komponenten), prüfen wir das Fahrzeugverhalten mittels
Systemtests. Die Tests sind so konzipiert, dass sie das jeweilige gefährliche Ereignis realistisch
abbilden und in Kernpunkten vergleichbar sind. Jedoch erlauben wir explizit einige Freiheits-
grade um einerseits den Testaufwand zu reduzieren und um andererseits der Dynamik und
Unschärfe des Verkehrsgeschehens gerecht zu werden (siehe auch Abschnitt 3.2 für weitere Er-
läuterungen). Beispiele für solche Freiheitsgrade sind etwa der Verzicht auf die genaue Vorgabe
des Wetters (sofern es sich nicht extrem ist); der Form und Beschaffenheit des in manchen Tests
benötigten Fahrrads, Rollers und Personenkraftwagens; der Größe und Form von Testpersonen
oder der detaillierten Umgebung (etwa Straßenbelag und -beschaffenheit).

Eine Übersicht der Testfälle ist in Tabelle 6 zu finden.
Nun beschäftigen wir uns mit der Bewertung der Testergebnisse. Abhängig von dem ASIL

des Testfalls (welches sich aus dem gefährlichen Ereignis ergibt), bewerten wir das Bestehen
(beziehungsweise das Fehlschlagen) eines Tests unterschiedlich. Unsere Motivation dafür ist,
ein ASIL als Aufforderung zur Risikoreduktion zu betrachten. Daraus schließen wir: Ist die
menschliche Fahrleistung mit einem hohen ASIL bewertet, geht von ihr ein zu hohes Risiko
aus. Ist sie mit dem ASIL QM bewertet, ist das Risiko akzeptabel. Bezüglich des Vergleichs von
durchschnittlicher menschlicher Fahrleistung und der Fahrleistung autonomer Fahrzeuge le-
gen wir fest: Besteht das autonome Fahrzeug einen Test mit dem ASIL D, das heißt ein Szenario
welches mit maximaler Risikoreduktionsaufforderung für die durchschnittliche menschliche
Fahrleistung verknüpft ist, gilt dies als Risikobilanzbeitrag zugunsten (positiv) des autonomen
Fahrzeugs. Fällt das autonome Fahrzeug bei einem ASIL-QM-Test durch, also bei einem Szena-
rio ohne Risikoreduktionsaufforderung, ist der Risikobilanzbeitrag zulasten (negativ) des auto-
nomen Fahrzeugs. Als neutrale Beiträge definieren wir das Bestehen eines ASIL-QM-Testfalls
und das Fehlschlagen eines ASIL-D-Testfalls.

Weniger eindeutig ist die Bewertung in den übrigen sechs Fällen. Wird ein Testfall mit ASIL-
C statt ASIL-D bewertet, ist die Risikoreduktionsanforderung eine Größenordnung geringer.
Dies gilt auch für die Abstufungen von ASIL-C auf ASIL-B und ASIL-B auf ASIL-A. Das von
der durchschnittlichen menschlichen Fahrleistung ausgehende Risiko nimmt folglich mit jeder
Stufe deutlich ab. Ein Vergleich, der nur auf der Prüfung des Bestehens oder Nichtbestehens
basiert, erfasst diese Abstufungen nicht genügend. Wir berücksichtigen diesen Umstand, in-
dem wir in solchen Fällen den Risikobilanzbeitrag nicht mehr punktgenau beziffern, sondern
einen Ermessensspielraum schaffen, der im Einzelfall zu betrachten ist. Dies haben wir in Abbil-
dung 1 mithilfe von breiten Intervallen dargestellt. Besteht beispielsweise das autonome Fahr-
zeug einen ASIL-C-Test, schätzen wir dies weder als negativ, noch als nur neutral ein. Ob dies
jedoch als eindeutig positiv, oder nur als bedingt positiv zu werten ist, hängt vom Einzelfall ab.
Deshalb bewerten wir so einen Fall als eher positiv bis positiv. Für das Bestehen eines ASIL-B-
Tests schließen wir lediglich einen negativen Beitrag aus und lassen offen, ob oder wie positiv
dies ist. Beim Bestehen eines ASIL-A-Tests schließen wir zusätzlich auch noch einen eindeutig
positiven Bilanzbeitrag aus, weil wir hier davon ausgehen, dass das von der durchschnittli-
chen menschlichen Fahrleistung ausgehende Risiko nicht mehr ausreichen hoch ist, um dem
autonomen Fahrzeug einen deutlichen Vorsprung im Risikovergleich zuzusprechen. Für das
Fehlschlagen bei Tests mit ASIL-Bewertung A–C führen Symmetrieüberlegungen und obige
Argumente zu den in Abbildung 1 aufgeführten Bewertungen.

Zum Schluss stellen wir uns die Frage, wie aus den einzelnen Risikobilanzbeiträgen ei-
ne Gesamtbilanz, beziehungsweise ein Gesamtbild zu destillieren ist. Eine naheliegende Idee
ist, ausgewählte Risikobeiträge paarweise miteinander zu verrechnen; etwa das Bestehen eines
ASIL-D-Tests mit dem Fehlschlagen eines ASIL-QM-Tests. Eigentlich ist das Ziel der Ermitt-
lung der Risikobilanz herauszufinden, ob autonome Fahrzeuge im Vergleich zur durchschnitt-
lichen menschlichen Fahrleistung insgesamt weniger Personenschäden verursachen. Das heißt
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ASIL Bestanden? ++ + 0 − −−

D 3

C 3

B 3

A 3

QM 3

D 7

C 7

B 7

A 7

QM 7

Abbildung 1: Beiträge zur Risikobilanz in Abhängigkeit davon, wie ein Test des autonomen
Fahrzeugs ausgeht und welches ASIL dem Test zugeordnet ist. Dabei ist (++) ein positiver
Beitrag, (+) ein eher positiver Beitrag, (0) ein neutraler Beitrag, (−) ein eher negativer Beitrag
und (−−) ein negativer Beitrag. Die breiten Intervalle deuten, im Vergleich zu den Punkten,
den Bewertungsspielraum an.

um eine paarweise Aufrechnung zu rechtfertigen, müsste bekannt sein, in welchem Umfang
Personenschäden durch das Bestehen des einen Testfalls vermieden14 werden und auch in wel-
chem Umfang zusätzliche Personenschäden durch das Fehlschlagen eines anderen Testfalls zu
erwarten sind. Unsere Methodik bietet für keinen der beiden Fälle geeignete Maße. Daher ge-
ben wir hier keine Prinzipien für die paarweise Aufrechnung an und verweisen allgemein auf
die Einzelfallbetrachtung.

Um dennoch ein grobes Gesamtbild zu erhalten, welches uns ermöglicht zumindest in ein-
deutigen Fällen zu entscheiden, ob die notwendige Bedingung der positiven Risikobilanz vom
untersuchten Fahrzeug erfüllt wird, schlagen wir folgendes vor: Alle Risikobilanzbeiträge wer-
den gruppiert, gezählt und in einem Histogramm dargestellt (wie beispielhaft in Abbildung 2
gezeigt). Machen die negativen Beiträge mindestens die Hälfte aller Beiträge aus, so gehen wir
davon aus, dass die Gesamtbilanz negativ ist. Ist die Zahl der negativen Beiträge null, oder ver-
nachlässigbar15 gering, halten wir die Gesamtbilanz für positiv und damit auch die notwendige
Bedingung für erfüllt. In den übrigen Fällen bleibt uns vorerst nur die Einzelfallentscheidung.

3 Fallstudien

3.1 Testumgebung und Testobjekte

Aus den gefährlichen Situationen in Tabelle 2 leiten wir Testfälle ab, die wir am Beispiel ei-
nes Fahrzeugs des Modells EZ1016 von Easymile SAS und auch am Beispiel eines Fahrzeugs
des Modells ARMA17 von Navya SA ausführen. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um
autonome Kleinbusse. Sie verfügen über GPS-Antennen, LiDAR-Sensoren und Odometer und

14Im Vergleich zur durchschnittlichen menschlichen Fahrleistung.
15Was als vernachlässigbar gilt, haben die Anwender der Methode zu entscheiden.
16Modellgeneration 2; Software zum Testzeitpunkt im Mai und September 2020: Voyager 7.
17Softwareversion 4.11
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Abbildung 2: Die nach gleicher Art zusammengezählten Einzelbeiträge zur jeweiligen Risiko-
bilanz des EZ10 und des ARMA.

Nutzen diese zur Lokalisierung, Erkennung der Umgebung (insbesondere Hindernisse) und
Erkennung anderer Verkehrsteilnehmer.

Beide Fahrzeuge fahren nur auf bekannten Strecken autonom (SAE-Level 4), das heißt nur
auf Strecken zu denen ein den besonderen Anforderungen der Fahrzeuge genügendes virtu-
elles Abbild18 existiert. Ein solches Abbild dient den Fahrzeugen als Referenz, metaphorisch
gesprochen als »virtuelle Schiene«, auf der sie fortan entlang fahren. Die Konsequenz ist, dass
beide Fahrzeuge (zum Testzeitpunkt) nicht zu dynamischen Ausweichmanövern fähig sind,
falls sich ein Hindernis auf der »virtuellen Schiene« befindet. Beide blieben stattdessen stehen.

Die vom EZ10 autonom befahrbare Strecke befindet sich auf dem Privatgelände der Green-
TEC Campus GmbH, die zum ARMA gehörige Strecke befindet sich in Keitum auf Sylt (öffent-
licher Straßenverkehr). Für die Durchführung der Tests wählen wir jeweils geeignete Strecken-
abschnitte und Bereiche aus, etwa lange und gerade Teilstücke, Kreuzungen und freie Flächen.

3.2 Testszenarien

Die in Tabelle 6 aufgeführten Testszenarien erläutern wir kurz in der folgenden Aufzählung. Die
Nummern der Aufzählung stimmen mit der Nummer der Tests (TNr.) überein. Der Grund für
die lückenhafte und unsortierte Nummerierung: Die Testnummer ist eine laufende Nummer,
sobald ein Test konzipiert ist, erhält er die niedrigste freie Nummer. Es besteht keine Korrelation
zur Unfallursachennummer (UNr.). Da manche Tests konzipiert wurden, letztendlich jedoch
nicht im Rahmen der Fallstudien durchgeführt wurden, bestehen Lücken in der Aufzählung.
Die nun folgende Ordnung orientiert sich an der Ordnung in Tabelle 6.

2 Bei diesem Szenario bewegt sich das Fahrzeug auf einen anderen Verkehrsteilnehmer
(Pkw oder Fahrrad / Elektroroller) zu, der sich 25 %, 50 % oder 75 % langsamer als das
Fahrzeug bewegt. Alle 6 Kombinationen werden ausgetestet.

16 Ein anderer Verkehrsteilnehmer begibt sich (sei es durch Anhalten oder durch Eindringen
von der Seite) mit einem Abstand von x Metern vor das Fahrzeug, wobei x die Länge des

18Im Detail bedeutet dies: Die Strecke, auf der das jeweilige Fahrzeug fahren soll, wird mit einem Spezialfahrzeug
des Herstellers oder dem Fahrzeug selbst manuell befahren, während gleichzeitig die Signale der erwähnten Sensoren
aufgezeichnet werden. Anschließend wird die so aufgezeichnete Karte manuell nachbearbeitet und auf das Fahrzeug
aufgespielt.
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Anhaltewegs für einen menschlichen Fahrer mit 1 s Reaktionszeit unter Idealbedingungen
ist (konkret sind dies ca. 6,5 m). So kann der Operator noch eingreifen, sollte das Fahrzeug
nicht vorab reagieren.

17 Laub und Müll (2 Varianten) wird einen Meter vor dem Fahrzeug aufgewirbelt. Ein mensch-
licher Fahrer würde deshalb keine starke Bremsung einleiten.

10 Das Fahrzeug wird von verschiedenen Verkehrsteilnehmern (Pkw oder Fahrrad / E-Roller)
in verschiedenen Geschwindigkeiten (50 km h−1, 30 km h−1 und 20 km h−1) mit verschie-
denen seitlichen Abständen (2 m, 1,5 m, 1 m und 0,5 m) überholt. Nicht jede Kombination
wird geprüft (höchstens 7). Beim Pkw nur die schnelleren Geschwindigkeiten und beim
Fahrrad / E-Roller nur die kürzeren Abstände.

11 Ein Pkw und ein Fahrrad, beziehungsweise E-Roller, befinden sich links vor dem Fahr-
zeug (wie am Ende eines Überholvorganges). Sie scheren mit x + 2 m, x, x − 2 m und
x − 4 m in die Spur des Fahrzeugs ein. Dabei ist x der Anhalteweg unter Idealbedingun-
gen mit 1 s Reaktionszeit bei einer Geschwindigkeit von rund 15 km h−1 (hier 6,5 m). Alle
Kombinationen, bis auf die Kombination Pkw und x − 4 m, sollten getestet werden.

4 Das Fahrzeug biegt ein einer Kreuzung rechts ab (nach Freigabe durch Operator). Hinter
der Kurve steht ein Pkw oder eine Person. Einmal stehen die Hindernisse 2 m bis 3 m
hinter der Mündung, sodass der Abbiegevorgang nicht abgeschlossen werden kann. Ein
anderes Mal stehen sie 5 m bis 6 m hinter der Mündung. Alle vier Kombinationen werden
geprüft.

18 Das Fahrzeug steht an einem fixierten Ausgangspunkt. Vor, beziehungsweise hinter dem
Fahrzeug wird ein Bereich eingezeichnet, wo an bestimmten Stellen (siehe die orangefar-
benen Kreuze in Abbildung 3) Hindernisse platziert werden (immer nur eines zurzeit). In
einer Variante ist ein Leitkegel das Hindernis, in einer anderen eine Person. In einer wei-
teren Variante geht eine Person auf den Halbkreisen hin und her – sowohl vor, als auch
hinter dem Fahrzeug.

13 Dieses und das folgende Szenario betrifft das Abfahren von einer Haltestellen in Verbin-
dung mit dem Einfahren in den fließenden Verkehr. Hier steht die Interaktion mit aus-
steigenden Fahrgästen im Fokus. Ein Fußgänger steigt aus dem Fahrzeug aus, geht dicht
am Fahrzeug vorbei (in Fahrtrichtung), begibt sich vor das Fahrzeug und überquert die
Straße. Es werden drei Varianten geprüft in denen sich der Fußgänger mal zügiger und
sicher, und mal gemächlicher und unsicher bewegt.

14 Im Vergleich zu Nummer 13 steht in diesem Szenario die Interaktion mit dem fließenden
Verkehr im Vordergrund. Genau dann wenn das Fahrzeug (etwa von einer Haltestelle)
in den fließenden Verkehr einfährt, überholt bereits ein anderer Verkehrsteilnehmer (Pkw
oder Fahrrad / E-Roller) das Fahrzeug.

7 Das Fahrzeug stößt einmal beim Linksabbiegen und auch beim Rechtsabbiegen auf ei-
ne Fußgängerfurt. Beide Fälle werden in zwei Varianten geprüft – je eine pro Seite von
welcher der Fußgänger die Furt überquert. Die Begegnung des Fahrzeugs und des Fuß-
gängers wird so koordiniert, dass sie sich (nacheinander) an fünf definierten Punkten (je
mit einem Meter Abstand zueinander) auf der Fußgängerfurt treffen. Der mittlere der fünf
Punkte ist der, wo die Fahrspur des Fahrzeugs auf die Laufspur des Fußgängers trifft.

15 Auf der Fahrspur des Fahrzeugs wird ein Bereich von ca. 2 m2 auf verschiedene Weisen
verunreinigt. Dafür werden Lehm, Laub und Müll verwendet. Dabei werden die Verun-
reinigungen einmal flach ausgebreitet und ein anderes Mal werden Häufchen gebildet.
Außerdem soll das Fahrzeug einmal in voller Fahrt darüber hinweg fahren und einmal
mit den Verunreinigungen vor sich anfahren. Acht Varianten aus diesen Kombinations-
möglichkeiten werden geprüft.
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Abbildung 3: Der Testbereich von Testszenario 18 vor, beziehungsweise hinter dem Fahrzeug.
Die Variable r bezeichnet die halbe Fahrzeugbreite in Zentimetern. Davon ausgehend werden
Halbkreise mit Radius r + 50 cm, r + 50 cm, r + 150 cm, . . . eingezeichnet und in die Sektoren
1–6 eingeteilt. Nacheinander wird je auf einer der Stellen mit x ein Hindernis platziert.

Tabelle 6: Die aus den gefährlichen Situationen in Tabelle 2 (vergleiche Unfallursachennummer
UNr.) abgeleiteten Testfälle, beschrieben durch den Prüfgegenstand und das zu erwartende Er-
gebnis (Testbedingung). Ob die Testfahrzeuge jeweils die verschiedenen Varianten der Testfälle
bestanden haben, und welcher Beitrag zur Risikobilanz sich daraus ergibt, ist ebenfalls ver-
merkt.

UNr. TNr. Prüfgegenstand Erwartetes Ergebnis

14 2 Hält das Fahrzeug mindestens Abstand in
Länge des Anhaltewegs zum vorderen Ver-
kehrsteilnehmer?

Das Fahrzeug hält mindestens Abstand in
Länge des Anhaltewegs zum vorderen Ver-
kehrsteilnehmer. Es verkürzt ihn nicht ei-
genständig (durch Beschleunigung etwa)
und stellt ihn unverzüglich wieder her, so-
bald der vordere Verkehrsteilnehmer bremst
oder langsamer wird.

15 16 Wie reagiert das Fahrzeug auf eine Gefah-
renbremsung des Vorausfahrenden?

Das Fahrzeug erkennt die Gefahrenbrem-
sung des Vorausfahrenden und kommt
rechtzeitig ohne Kollision zum Stehen.

15 17 Bremst das Fahrzeug in einer Verkehrssitua-
tion, die kein (starkes) Bremsen erfordert,
unverhältnismäßig stark?

Es sollte zu keinem Bremsvorgang kommen.
Falls es dennoch dazu kommt, ist dieser in
seiner Intensität verhältnismäßig.

23 10 Wie verhält sich das Fahrzeug beim Über-
holtwerden? (Fokus auf seitliche Abstände)

Beim Überholtwerden hält das Fahrzeug die
Spur und die Geschwindigkeit.

23 11 Wie verhält sich das Fahrzeug beim Über-
holtwerden? (Fokus auf Abstände nach
vorn/hinten)

Beim Überholtwerden hält das Fahrzeug die
Spur und die Geschwindigkeit. Behindert
der Überholende das Fahrzeug durch Ein-
scheren mit zu geringem Abstand, ist dem
Fahrzeug eine angemessene Verringerung
der Geschwindigkeit gestattet.
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35 4 Erkennt das Fahrzeug während eines Ab-
biegevorgangs, trotz Freigabe des Operators,
ein Hindernis und reagiert entsprechend?

Je nach Entfernung des Hindernisses stoppt
das Fahrzeug rechtzeitig in angemessener
Intensität, beziehungsweise verweigert von
vorne herein die Anfahrt.

36 18 Das Fahrzeug steht. Verschiedene stillste-
hende und sich bewegende Objekte werden
in verschiedenen Bereichen und verschiede-
nen Entfernungen vor und hinter dem Fahr-
zeug platziert. Erkennt das Fahrzeug alle
Objekte und reagiert angemessen auf diese?

In allen Fällen erkennt das Fahrzeug die
Objekte und verweigert die Anfahrt, bzw.
kommt nach Anfahrt rechtzeitig wieder zum
Stehen.

37 13 Ein Fußgänger steigt an einer Bushaltestel-
le aus dem Fahrzeug aus. Die Türen wer-
den geschlossen und der Fußgänger bewegt
sich eng am Fahrzeug nach vorn, betritt den
Bereich vor dem Fahrzeug und quert von
dort, mit Aufenthalt zur Verkehrsprüfung,
die Straße. Wie verhält sich das Fahrzeug
währenddessen?

Das Fahrzeug bleibt, solange der Fußgänger
in unmittelbarer Umgebung (insbesondere
in der Spur des Fahrzeugs) ist, stehen und
lässt den Fußgänger ungehindert gewähren.
Erst wenn der Fußgänger diesen Bereich ver-
lässt, möge das Fahrzeug anfahren.

37 14 Wie verhält sich das Fahrzeug beim Über-
holtwerden, als es von einer Haltestelle ab-
fährt?

Das Fahrzeug bleibt stehen oder fährt mit
mäßiger Geschwindigkeit an. Es wahrt aus-
reichend seitlichen Abstand zum Überholen-
den – weder behindert noch gefährdet es
den Überholenden.

39 7 Wie verhält sich das Fahrzeug gegenüber
Fußgängern auf Fußgängerfurten?

Würde eine Kollision des Fahrzeugs mit
dem Fußgänger drohen, sollte das Fahrzeug
Bremsmanöver einleiten, um einen Abstand
zum Fußgänger in Länge des Anhaltewegs,
mindestens jedoch in Länge des Gefahrenan-
haltewegs zu erzwingen. Droht hingegen
keine Kollision ist lediglich darauf zu ach-
ten, dass der Fußgänger nicht behindert oder
belästigt wird.

74 15 Wie verhält sich das Fahrzeug bei Ver-
schmutzung der Straße durch Laub, Lehm
und Müll (Fokus auf Verunreinigung der
Oberfläche)?

Das Fahrzeug wird nicht beeinträchtigt und
fährt so weiter, als wäre die Verunreinigung
nicht vorhanden.

Der öffentliche Straßenverkehr ist reich an Variationen, von der Landschaft, über das Stra-
ßennetz und die Verkehrsinfrastruktur, bis zu den Verkehrsteilnehmern. Eine vollständige und
präzise Modellierung ist mit heutigen Methoden nicht durchführbar. Daher ist unrealistisch
anzunehmen, das Testobjekt in allen Facetten des öffentlichen Straßenverkehrs prüfen zu kön-
nen. In solchen Fällen ist es üblich, die Zahl der Tests auf kritische Fälle und Grenzfälle zu
reduzieren, um mit überschaubarem Aufwand dennoch zu heuristisch guten Ergebnissen zu
kommen. Aus diesen Überlegungen folgern wir, insbesondere in Anbetracht der begrenzten
Ressourcen der Zielgruppe unserer Methode, dass es genügt aus den gefährlichen Situationen
lediglich prototypische Testfälle abzuleiten, die zusätzlich einigen Spielraum bei der Durchfüh-
rung zulassen – letzteres reflektiert noch einmal die Unschärfe und Variation des öffentlichen
Straßenverkehrs.

So ist für uns nur wesentlich, dass der Prüfgegenstand zu der gefährlichen Situation passt
und auch tatsächlich überprüfbar ist, dass also ein Bestehen oder ein Fehlschlagen auch ent-
scheidbar ist. Sind bei den Tests Hindernisse, Personen oder Fahrzeuge involviert, halten wir
die genauen Ausmaße, die Form, das Gewicht, das Modell und ähnliche Eigenschaften nicht
für wesentlich, solange diese Subjekte und Objekte im öffentlichen Straßenverkehr prinzipi-
ell anzutreffen sind. Ein autonomes Fahrzeug der Stufe 5 muss ohnehin mit allen realistischen
Varianten der Subjekte und Objekte im Straßenverkehr zurechtkommen und ein Fahrzeug der
Stufe 4 muss zumindest erkennen, dass es sich im Zweifelsfall außerhalb seines definierten Ein-
satzbereichs befindet. Das heißt es gibt keinen Grund spezielle Eigenschaften der Subjekte und
Objekte vorzuziehen. Wir akzeptieren daher explizit die Subjekte und Objekte so, wie sie zum
Test vorliegen.

Beispiele für weitere Sachverhalte, denen wir uns aus analogen Gründen hingeben, sind:
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• das Wetter, sofern der Einsatz der Fahrzeuge bei der konkreten Ausprägung (laut Herstel-
ler) zulässig ist

• die Uhrzeit, beziehungsweise die Tageszeit, und damit verbunden auch die Helligkeit
der Umgebung (aus praktischen Gründen testeten wir tagsüber zwischen 9 Uhr und 18
Uhr), weil die konkret vorliegende Fahrzeugtechnik keinen Unterschied zwischen Tag
und Nacht erkennt19

• die genaue bauliche Realisierung eines Straße, einer Kreuzung oder einer verkehrstechni-
schen Einrichtung, sofern sie prinzipiell so auch im öffentlichen Straßenverkehr anzufin-
den wäre, beziehungsweise zulässig ist

• Bauweisen von Bushaltestellen (ebenerdig, erhöht, mit oder ohne Häuschen, . . . )

3.3 Beobachtungen

Die wesentlichen während der Tests gemachten Beobachtungen sind in Tabelle 8 aufgelistet.
Auf eine detaillierte Beschreibung verzichten wir an dieser Stelle, weil die Methode im Vorder-
grund steht – nicht das Abschneiden der Fahrzeuge.

3.4 Bewertung

In Tabelle 8 sehen wir die einzelnen, während der Testfälle ermittelten Risikobilanzbeiträge
der Fahrzeuge (zusammengefasst sind sie auch in Abbildung 2 zu finden). Die Verteilung der
einzelnen Risikobilanzbeiträge ist sowohl beim EZ10 von Easymile, also auch beim ARMA von
Navya, gemäß Abschnitt 2.6 nicht eindeutig. Daher bewerten wir beide Fälle individuell.

Die deutliche Mehrheit (32 von 41) der Risikobilanzbeiträge des EZ10 ist nicht negativ, 19
davon sogar strikt positiv. Lediglich 6 von 41 sind strikt negativ und bei den übrigen drei Beiträ-
gen besteht noch Unsicherheit (die drei [0,−] Beiträge). Bei den strikt negativen Beiträgen zeigt
sich jedoch eine große Schwäche des EZ10: Das Fahrzeug besaß zum Zeitpunkt des Tests nicht
die Fähigkeit beim Detektieren eines Objekts mit seinen Sensoren die Natur des Objekts einzu-
schätzen. Ob es nun ein Verkehrsteilnehmer, Müll, Laub, ein Insekt oder auch nur ein Grashalm
ist – gerät es zu nahe ans Fahrzeug, wird ein der Nähe dementsprechend starkes Bremsmanö-
ver ausgelöst. Da diese Schwäche systematisch ist, wiegen unserer Ansicht nach die positiven
Beiträge die negativen nicht auf. Wir kommen zu dem Schluss, dass die notwendige Bedingung
einer positiven Gesamtrisikobilanz durch den EZ10, zumindest mit der damaligen Version der
Steuerungssoftware, nicht erfüllt wird. Wie zu erwarten, ist der EZ10 damit (noch) nicht bereit
für die allgemeine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr.

Auch beim ARMA ist die Mehrheit (28 von 34) der Risikobilanzbeiträge nicht negativ, 16
davon zweifelsfrei positiv. Fünf Beiträge sind strikt negativ, zwei davon besonders deutlich. Je-
ne beiden rühren daher, dass das Fahrzeug in manchen Konstellationen große Schwierigkeiten
damit hat, durch seine Sensoren einen Leitkegel zu erkennen. Selbst wenn es einen solchen er-
kennt, und kurz vor dem Kontakt mit ihm stoppt, nimmt es oftmals unmittelbar danach die
Fahrt wieder auf und fährt den Leitkegel an oder überfährt ihn. Die Tatsache, dass das Fahr-
zeug solch nicht zu vernachlässigende Objekte des Straßenverkehrs nicht zuverlässig erkennt,
gepaart damit, dass das Fahrzeug nicht erkennt, dass gerade eine Kollision stattfindet, lässt uns
zu dem Schluss kommen, dass die mehrheitlich positiven Beiträge die wenigen, jedoch stark
ausgeprägten negativen Beiträge nicht aufwiegen. Daher können wir auch hier die notwendi-
ge Bedingung einer positiven Gesamtrisikobilanz durch den ARMA mit der damaligen Version
der Steuerungssoftware nicht als erfüllt betrachten. Nicht von dieser Einschätzung berührt wird
der prototypische Einsatz unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen, wie etwa stark begrenz-
ter Geschwindigkeit und dem Einsatz eines Operators.

19Bei anderen Fahrzeugen, etwa welchen die Kamerasysteme zur Umgebungserkennung einsetzen, ist es hingegen
wesentlich, zu welcher Tageszeit und Helligkeit getestet wird.
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Tabelle 8: Die wichtigsten Beobachtungen aus dem Testbetrieb der Fahrzeuge EZ10 von Easy-
mile auf dem GreenTEC Campus und dem ARMA von Navya auf Sylt, aufgeschlüsselt nach
Testszenario (TNr.), vergleiche auch Tabelle 6. TE steht für Testergebnis und RB für Risikobi-
lanzbeitrag.

TNr. Fhz. Beobachtungen TE RB

2 EZ10 Im Rahmen der Durchführung anderer Tests zeigte sich, dass das
Fahrzeug stets einen Mindestabstand von ca. 10 m zum vorde-
ren Verkehrsteilnehmer einstellt (etwa durch Verringerung der
Geschwindigkeit). Um am Testtag Zeit einzusparen und Redun-
danz zu vermeiden, deklarierten wir die 6 Testvarianten als Be-
standen.

6 · 3 6 ·+

2 ARMA Gleiche Annahme wie beim EZ10. 6 · 3 6 ·+
16 EZ10 Aus anderen Tests ergab sich, dass das Fahrzeug nicht zulässt,

den Sicherheitsabstand nach vorn auf unter 10 m zu reduzieren
(Ziel waren 6,5 m). Das Test war daher nicht so wie ursprünglich
spezifiziert durchführbar. Stattdessen begab sich eine Person ca.
6,5 m vor dem Fahrzeug auf dessen Fahrbahn und löste so eine
Vollbremsung aus. Das Fahrzeug kam rechtzeitig zum Stillstand.

3 [++, 0]

16 ARMA Ähnliche Ergebnisse wie beim EZ10. 3 [++, 0]
17 EZ10 Dicht (ca. 1 m) vor das Fahrzeug geworfener Müll und Laub,

sowie dicht vor dem Fahrzeug aufgewirbelter Müll, lösten eine
Vollbremsung aus.

2 · 7 2 · −

17 ARMA Ähnliche Ergebnisse wie beim EZ10. 2 · 7 −, [0,−]
10 EZ10 Wurde das Fahrzeug mit 2 m Seitenabstand von einem Pkw über-

holt, änderte es sein Fahrverhalten nicht. Wurde es mit 1 m bis
1,5 m Abstand überholt, unabhängig davon ob mit Pkw oder E-
Roller, verringerte es seine Geschwindigkeit mäßig stark. Beim
Überholen mit nur 0,5 m Abstand, löste das Fahrzeug eine Voll-
bremsung aus.

2 · 3,
5 · 7

2 · [+, 0], 0,
3 · [0,−], −

10 ARMA Vor Ort erwies sich ein Überholmanöver mit einem Pkw und
den geforderten Abständen als nicht durchführbar. Daher entfie-
len diese Tests. Durchgeführt wurden nur jene mit dem E-Roller.
Beim Überholen mit 1,5 m bis 2 m Abstand verringert das Fahr-
zeug kurzzeitig leicht seine Geschwindigkeit (was wir noch als
akzeptabel bewerten); bei kleineren Abständen führte das Fahr-
zeug eine starke Bremsung, beziehungsweise eine Vollbremsung
durch.

3, 2 ·
7

0, 2 · −

11 EZ10 Vor Ort stellte sich heraus, dass von den sieben geplanten Va-
rianten nur die ersten drei durchführbar sind (die Abstandser-
mittlung zwischen Fahrzeug und E-Roller war nicht zuverläs-
sig möglich). Die ersten beiden wurden tatsächlich durchgeführt
(das Fahrzeug löste in beiden Fällen eine Vollbremsung aus, d. h.
es bestand die Tests nicht). Den dritten Test führten wir aus Zeit-
gründen nicht mehr durch, weil wir annahmen, das Verhalten
bliebe gleich.

3 · 7 3 · −

11 ARMA Im Nachhinein erwiesen sich die meisten Abstände als zu kurz
bemessen (deutlich kürzer als bei den Tests des EZ10) und daher
nicht aussagekräftig.

k. A. k. A.

4 EZ10 Der Pkw und die Person werden in allen vier Varianten erkannt
und das Fahrzeug kam rechtzeitig zum Stillstand.

4 · 3 4 ·+

4 ARMA Ähnliche Ergebnisse wie beim EZ10. 4 · 3 4 ·+
18 EZ10 Das Fahrzeug erkannte das Hindernis und die Person jeweils si-

cher und verweigert die Anfahrt, sofern dies höchstens 2 m ent-
fernt liegt. War das Objekt weiter weg, nahm das Fahrzeug die
Fahrt auf, bis es auf 2 m herankam und blieb dann stehen.

5 · 3 5 ·+

18 ARMA In den 4 Varianten in denen es galt eine Person zu erkennen (still-
stehend oder auch in Bewegung), schnitt das Fahrzeug insge-
samt gut ab und erkannte die Personen rechtzeitig (kam zum Teil
jedoch sehr nahe heran). Bei der Erkennung eines Leitkegels hin-
gegen kam es vorwärts- und rückwärtsfahrend einige Male zu
Zusammenstößen (zum Teil fuhr das Fahrzeug sogar trotz phy-
sischen Kontakts weiter).

4 · 3,
2 · 7

2 · +,
2 · [+, 0],
2 · −−

13 EZ10 Im Kern wurde das Test in allen Varianten vom Fahrzeug bestan-
den – auch wenn die Durchführung vor Ort versehentlich unwe-
sentlich von der Spezifikation abwich.

3 · 3 3 · [+, 0]

13 ARMA Ähnliche Ergebnisse wie beim EZ10. 3 · 3 3 · [+, 0]
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14 EZ10 Wurde das Fahrzeug mit 1,5 m bis 2 m überholt, hatte dies keine
Auswirkungen auf dessen Fahrweise. Wurde es nur mit geringe-
rem Seitenabstand überholt, verringerte es die Geschwindigkeit,
oder kam teilweise sogar kurz zum Stillstand.

2 · 3 2 · [+, 0]

14 ARMA Aufgrund von starken Platzbeschränkungen vor Ort und
dementsprechend deutlich anderer Durchführung ist der Test
nicht mit dem des EZ10 vergleichbar. Das Fahrzeug behinder-
te weder den überholenden Pkw, noch den E-Roller. Es fuhr an,
kam aber zum Stillstand, bevor die anderen Verkehrsteilnehmer
bedrängte oder gefährdete.

2 · 3 2 · [+, 0]

7 EZ10 Stand der Fußgänger im Weg, kam das Fahrzeug stets mit 1,5 m
bis 2 m Abstand zum Stillstand. Meistens geschah dies auch
durch wohldosiertes Bremsen. In einem Fall fiel das Bremsmanö-
ver jedoch sehr stark aus, sodass Passagiere leicht gefährdet wur-
den – das Abstand zum Fußgänger betrug jedoch immer noch
1 m bis 1,5 m. Stand der Fußgänger nicht im Weg, fuhr das Fahr-
zeug an ihm vorbei.

4 · 3 3 ·++, +

7 ARMA Das Fahrzeug erkannte den Fußgänger gut und kam stets recht-
zeitig mittels eines angemessenen Bremsmanövers zum Still-
stand – wenige Male kam es dem Fußgänger jedoch auf ca. 0,5 m
nahe, was als belästigend (jedoch nicht gefährdend) empfunden
werden könnte.

4 · 3 4 ·++

15 EZ10 Durch ruhig auf dem Boden befindliche Verunreinigungen wie
Laub, Lehm und Müll wurde das Fahrzeug nicht beeinträchtigt
(für aufgewirbeltes Laub vergleiche mit Testfall Nummer 17).

4 · 3 4 · 0

15 ARMA Durch ruhig auf dem Boden befindliche Verunreinigungen wie
Lehm und Grünschnitt (Laub war am Testort nicht verfügbar)
wurde das Fahrzeug nicht beeinträchtigt. Tests mit Müll konnten,
wegen starken Windes, nicht durchgeführt werden.

3 · 3 3 · 0

4 Evaluation

Ein Vorteil unserer Methode ist, dass sie auf Systemstests basiert. Es ist daher kein Wissen über
den Aufbau und die Implementierung einzelner Komponenten nötig. Auch sind spezielle Test-
geräte und -aufbauten unnötig. So ist unsere Methode leicht aus Kundensicht anwendbar. Dem
entgegen steht, dass gewisse Fehler so vermutlich nicht aufgedeckt werden. Beispielsweise
könnte ein Fehler in der Standby-Komponente eines redundant ausgelegten Systems während
eines Systemtests unentdeckt bleiben, weil stets die Primärkomponente aktiv ist, ein Kompo-
nententest der Standbykomponente hätte den Fehler jedoch erkennen können.

Der Umfang, die Komplexität und die Anzahl der Systemtests ist allein durch den Anwen-
der bestimmt – wir und auch Dritte erlegen keine Pflichten zur Durchführung und zur Doku-
mentation auf. Die Folge ist ein schlanker Prüfprozess. Dem Anwender obliegt es selbst einzu-
schätzen, ob die selbst festgelegte Testabdeckung den eigenen Ansprüchen genügt. Besonders
bedacht werden sollte, ob ein Testszenario einmalig oder mehrmalig durchlaufen werden müs-
se. Wird ein Test lediglich einmalig durchlaufen bleibt die Frage, ob das Testergebnis nur auf
die Fähigkeiten des Fahrzeugs zurückzuführen ist, und nicht etwa durch Störfaktoren, oder gar
durch Zufall beeinflusst wurde.

Je nach ASIL des gefährlichen Ereignisses nimmt unsere Methode bereits einen Teil der In-
terpretation ab und fordert nur in uneindeutigen Fällen die Betrachtung des Einzelfalls. Leider
treten die uneindeutigen Fälle, jene mit dem ASIL B, siehe auch noch einmal Abbildung 1, recht
häufig auf – eindeutige Fälle wie jene mit ASIL D oder QM kommen dagegen selten vor (siehe
Tabelle 10 im Anhang). Außerdem ist anzunehmen, dass die Verteilung der einzelnen Risiko-
bilanzbeiträge selten so eindeutig ausfällt, dass ohne Einzelfallbetrachtung eine Aussage zur
Gesamtbilanz getroffen werden kann.

Werden Gefährliche Situationen, wie bei uns, so formuliert, dass sie allgemein für autonome
Fahrzeuge anwendbar sind und nicht von einem konkreten Modell abhängen, sind sie leicht
auf neue Anwendungsfälle übertragbar. Der Aufbau auf bereits vorhandenem Wissen würde
so erleichtert.

Zuletzt gehen wir auf die Anforderungen an ein Testkonzept ein, die Wachenfeld und Win-
ner [9, Abschnitt 21.3] stellen. Diese sind (1) Repräsentativität/Validität, (2) Variierbarkeit, (3)
Beobachtbarkeit, (4) Ökonomie, (5) Reproduzierbarkeit, (6) Frühzeitigkeit und (7) Sicherheit.
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Die Anforderungen 2 und 4 erfüllt unsere Methode per Konstruktion. Anforderung 1 ist nur
zum Teil erfüllt. Einerseits testen wir das Fahrzeug als ganzes auf Testfeldern oder in der Pra-
xis im öffentlichen Straßenverkehr. Andererseits überlassen wir es explizit dem Anwender, ein
Testszenario in mehreren Varianten, beispielsweise mit unterschiedlichen Umweltbedingun-
gen, durchzuführen. Das die Anforderungen 3 und 7 erfüllt werden liegt vollständig in der
Hand der Anwender. Die Anforderungen 5 und 6 sind aus Kundensicht nicht relevant (diese
richten sich primär an Hersteller).

5 Verwandte Arbeiten

Um die Steuerungssoftware eines autonomen Fahrzeugs zu testen, bieten sich auf der einen Sei-
te Komponententests an, welche die Komponente »Steuerungsprogramm« isoliert überprüfen
(etwa durch Softwaretests). Auf der anderen Seite bieten sich Systemtests an, welche die Steue-
rungssoftware im Zusammenspiel mit dem Gesamtsystem Fahrzeug überprüfen [10]. System-
tests, auf Testfeldern oder in der Praxis, genießen im Allgemeinen eine höhere Validität gegen-
über Komponententests [11], sind jedoch aufwendiger in ihrer Umsetzung. Eine Zwischenform
stellen Simulationen dar (software in the loop), welche insbesondere in der Fahrzeugentwicklung
eingesetzt werden [12, 13]. Eine Übersicht hierzu bieten Huang u. a. [14] und Alvarez u. a. [15].

Bei der Konzeption von Testfällen für ein Black-Box-System (ein System über dessen inneren
Aufbau und Implementierung dem Tester keine Kenntnisse vorliegen) ist eine Option, risiko-
basiert vorzugehen [6]. Eine andere Option ist es, in großer Zahl verschiedene Parameter einer
Simulation zu variieren, um negative Auswirkungen auf das Testobjekt zu ermitteln [16]. Wei-
ter geht der Ansatz von Mullins, Stankiewicz und Gupta [17], indem sie ein ein Gütemaß für
das Fahrverhalten eines autonomen Fahrzeugs definieren und dann zielgerichtet nach Punkten
suchen, in deren Nähe sich der Gütewert deutlich verschlechtert.

Die Unfallstatistik nutzen wir als Referenz für kritische Verkehrssituationen, um gefährliche
Ereignisse zu erkennen und damit einen Rahmen für die Konzeption von Testfällen zu schaf-
fen. Die Unfallstatistik basiert auf polizeilich erfassten Verkehrsunfällen. Gambi, Huynh und
Fraser [18] verwenden die Unfallberichte direkt, um kritische Verkehrssituationen (in Simula-
tionen) nachzustellen. Zuletzt ist es nützlich, primär aus Sicht von Fahrzeugentwicklern, die in
früheren Feldtests aufgetretenen kritischen Verkehrssituationen wiederzuverwerten [11, 19].

6 Ausblick

In unserer Arbeit bewerten wir die Risikobilanz von autonomer Fahrleistung mit nahezu rein
menschlicher Fahrleistung (StVU 2014). Dieser Vergleich ist prototypisch und entspricht so dem
Wortlaut der Regel 2 des Berichts der Ethikkommission. Er berücksichtigt jedoch nicht die Ri-
sikoreduktion, welche bereits jetzt auf vorhandene Fahrerassistenzsysteme – das heißt Teil-
automatisierung – zurückzuführen ist. Bei der Einführung fortgeschrittener autonomer Fahr-
funktionen, bis hin zum vollautonomen Fahrzeug, sollte deren Risikobilanz im Vergleich zur
menschlichen Fahrleistung inklusive gängiger Fahrerassistenzsysteme aufgestellt werden. Da-
mit würde sich das Vergleichsobjekt menschliche Fahrleistung stetig verändern. Wir vermuten,
dass hiervon ausgehende Risiko nimmt im Laufe der Zeit stetig ab, was zur Folge hätte, dass die
Sicherheitsanforderungen an zuzulassende (teil)autonome Fahrfunktionen stetig steigen wür-
den (ansonsten wäre deren Risikobilanz nicht mehr positiv). Unsere Methode ist in der Lage
diese Entwicklung abzubilden, indem die ASIL-Bewertung der gefährlichen Situationen stets
mit aktuellen Unfallstatistiken durchgeführt wird.

7 Zusammenfassung

In dieser Arbeit stellten wir eine Methode vor, mit der die Risikobilanz von autonomen Fahr-
zeugen im Vergleich zur durchschnittlichen menschlichen Fahrleistung ermittelt werden kann.
Die Methode beinhaltete das Erstellen von Systemtests. Im Rahmen von zwei Fallstudien, ein
autonomes Fahrzeug auf einem Testfeld des GreenTec Campus und ein anderes autonomen
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Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr in Keitum auf Sylt, stellten wir unserer Methodik fol-
gend Systemtests und entsprechende Testergebnisse vor, um die Risikobilanz beider Fahrzeuge
zu ermitteln.
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A Zusatzmaterial
Tabelle 10: Alle Unfallursachenkategorien der Straßenverkehrsunfallstatistik von 2014, bewertet
mit den Unfallzahlen jenen Jahres. Wo uns möglich, nennen wir bei sich aus der Unfallursache
ergebenden Betriebssituationen eine Häufigkeitsklasse. UNr. entspricht Unfallursachennum-
mer, En entspricht Häufigkeitsklasse und Sn entspricht Schweregrad.

UNr. Sn En ASIL

1 2
2 2
3 2
4 2
10 1
11 2
12 2
13 2
14 1 4 B
15 1 4 B
16 1
17 2
18 1
19 2
20 1
21 2
22 1
23 2 3 B
24 1
25 1
26 1 4 B
27 1 4 B
28 1 4 B
29 1
30 2
31 1
32 1
33 0
35 1 4 B
36 1 4 B
37 1 4 B
38 2 4 C
39 2 4 C
40 2
41 2
42 2
43 1 4 B
44 2 4 C
45 1 4 B
46 2 4 C
47 2 4 C
48 1 4 B
49 1
50 2
51 2
52 1
53 2
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54 2
55 2
60 2
61 2
62 2
63 2
64 2
65 2
66 2
67 2
68 2
69 2
70 2
71 2
72 2 2 A
73 2 3 B
74 2 2 A
75 2
76 2
77 2
78 2
80 2
81 2
82 1
83 2
84 2
85 2 1 QM
86 2
87 2
88 2
89 1
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